
DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 469/2012 DER KOMMISSION 

vom 1. Juni 2012 

zur Berichtigung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 69/2012 zur Erteilung der im Rahmen der 
mit der Durchführungsverordnung (EG) Nr. 1273/2011 für den Teilzeitraum Januar 2012 eröffneten 

Zollkontingente zur Einfuhr von Reis beantragten Lizenzen 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land­
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), 

gestützt auf die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1273/2011 
der Kommission vom 7. Dezember 2011 zur Eröffnung und 
Verwaltung von Einfuhrzollkontingenten für Reis und Bruch­
reis ( 2 ), insbesondere auf Artikel 5 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Eine Prüfung hat ergeben, dass der Anhang der Durch­
führungsverordnung (EU) Nr. 69/2012 der Kommis­
sion ( 3 ) einen Fehler enthält in Bezug auf die im Rahmen 
des Kontingents von Bruchreis des KN-Codes 
1006 40 00 gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe c der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1273/2011 für den 
Teilzeitraum Juli 2012 verfügbare Menge mit der laufen­
den Nummer 09.4149. 

(2) Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 69/2012 ist da­
her entsprechend zu ändern. 

(3) Um eine effiziente Verwaltung des Verfahrens für die 
Erteilung der Einfuhrlizenzen zu gewährleisten, sollte 
diese Verordnung unmittelbar nach ihrer Veröffent­
lichung in Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Im Anhang der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 69/2012 
wird unter Buchstabe c „Kontingent von Bruchreis des KN- 
Codes 1006 40 00 gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe c der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1273/2011“ in der Zeile 
bezüglich des Kontingents mit der laufenden Nummer 09.4149 
die Menge „44 047 269“ durch die Menge „44 921 269“ ersetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts­
blatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied­
staat. 

Brüssel, den 1. Juni 2012 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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